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Probleme des Gefingniswesens

An der Generalversammlung des Schweizerischen
Vereins fiir Straf-, Gefdngniswesen und Schutzauf-
sicht in Sitten referierten Direktor M. Evéquoz, Straf-
anstalt Granges, sowie Prof. Dr. Hans Schultz (Bern)
iUiber das Thema «Rechtliche Stellung und Aufgabe der
Anstaltsleitung und der Beamten im Strafvollzug».
Prof. Schultz wies in seinem Kurzreferat darauf hin,
dass fiir die Durchfiihrung der einzelnen Strafen und
Massnahmen in erster Linie das Strafgesetz massge-
bend ist. Die Ueberpriifung der dem StGB zugrunde
liegenden Strafrechtstheorie zeigt, dass das Gesetz
wichtige Direktiven vermittelt, diese Anweisungen
aber nicht widerspruchslos sind. Insbesondere besteht
eine Spannung zwischen den Anforderungen der Si-
cherheit und der Besserung. Das Gesetz und einzelne
kantonale Vorschriften deuten jedoch auf einen Vor-
rang der Zielsetzungen der Besserung hin. Die An-
forderung, einen moglichst grossen wirtschaftlichen
Ertrag zu erzielen, bezeichnete der Referent als im
Strafvollzug von untergeordneter Bedeutung. Trotz-
dem soll dieser Gesichtspunkt nicht wvernachléssigt
werden, und zwar im Hinblick auf die Wiedereinglie-
derung der Gefangenen in eine auf Gewinnstreben
ausgerichtete Arbeitswelt.

Was die rechtliche Stellung der Beamten betrifft, so
richtet sich diese nach dem kantonalen Verwaltungs-
recht. Zuléssig sind dabei nur zur Tétigkeit im Straf-
vollzug in richtigem Verhialtnis stehende Eingriffe in
die Rechtsgliter der Gefangenen. Die rechtliche Kon-
struktion des besonderen Gewaltsverhédltnisses ist ab-
zulehnen. Die Freiheitsrechte stehen auch dem Ge-
fangenen zu, sofern sie nicht durch die Tatsache des
Freiheitsentzugs ausgeschaltet werden. So sind bei-
spielsweise das Recht auf Eheabschluss und das Stimm-
und Wahlrecht durch den Freiheitsentzug an sich
nicht ausgeschlossen. Anderseits stehen dem Beamten
alle Rechte gegeniiber dem Gefangenen zu, welche
jedem Biirger zustehen, vor allem das Recht der Not-
wehr und des Notstands, ferner weitreichende Befug-
nisse auf Grund der Berufsptlicht, zum Beispiel in
Fallen erlaubten Waffengebrauchs, ohne dass Notwehr
vorliegt. — In der Diskussion hielt Oberaufseher W.
Stampfli (Lenzburg) fest, dass nach seinen Beobach-
tungen ungefihr fiinf Prozent der Gefangenen hochste
Bereitschaft hinsichtlich des Sicherheitsdienstes er-
fordern, was gelegentlich zur Anwendung der gesetz-
lichen Notwehr fiihren kann. Anderseits diurfe der
Sicherheitsdienst nicht allein mit Schliissel und Pistole
ausgeﬁihrt werden, da gerade renitente Gefangene oft
durch ein Gespridch zur Vernunft gebracht werden
kénnen.

Prof. Dr. Clerc &dusserte sich zum Thema «Rechtliche
und soziale Nachwirkungen eines Strafurteils». Wih-
rend das Strafgesetz versucht, den Gefangenen zu
resozialisieren, folgt die administrative Gesetzgebung
einer Linie des Misstrauens und behandelt den Bestraf-
ten so, wie wenn er ausserhalb des Gesetzes stehen
wiirde. Dieser Antagonismus zwischen Strafgesetz und
administrativer Gesetzgebung ist schon oft Kkritisiert
worden. Immer wieder hélt der administrative Ge-
setzgeber dem einmal Bestraften seine Vergangen-
heit vor, indem er ihm die Ausiibung verschiedener
Rechte verweigert. Prof. Clerc stellte in diesem Zu-
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sammenhang drei Grundsitze auf, die vermehrt be-
achtet werden sollten. Einmal sei
Regelung der administrativen Ausweisung dringend
notwendig. Dann miisse erreicht werden, dass die
Rechtsnachteile nicht mehr einfach automatisch ein-
treten, sondern nur von Fall zu Fall und dort, wo sie
sich als unbedingt notwendig erweisen. Im Einzelfall
handelt es sich darum, dem ehemaligen Verurteilten
mit etwas mehr Geschick zu begegnen. Schliesslich
wire es wilnschenswert, wenn sich der Richter vor
der Ausfidllung einer Massnahme mit der zustindigen
Verwaltungsbehorde besprechen wiirde, um festzu-
stellen, ob die vorgesehene Massnahme fir das Er-
ziehungsprogramm geeignet sei.

Zum gleichen Thema, mehr vom praktischen Stand-
punkt aus, dusserte sich Dr. K. Hlinerwadel, Vorsteher
des kantonalen Schutzaufsichtsamts Ziirich. Der Re-
ferent wies darauf hin, dass ein Strafurteil allerlei
Rechtsfolgen mit sich bringt, an die der Verurteilte
bei Veriibung der Tat gar nicht denkt oder die er
uberhaupt nicht kennt. Der Richter hat sich auch nicht
um diese Folgen zu kimmern, da seine Aufgabe nach
der Rechtskraft des Urteils beendigt ist. Dr. Hiiner-
wadel unterschied dann zwischen primdren und se-
kunddren Rechtsfolgen und zéhlte zu ersteren die
Strafe an sich, die Auferlegung der Gerichtskosten,
die Verpflichtung zum Schadenersatz (die in der Praxis
illusorisch wird), die Einstellung in der biirgerlichen
Ehrenfiahigkeit, Berufsverbot, Wirtshausverbot usw.
Zu den sekundiren Rechtsfolgen zahlt der Referent
die Eintreibung der Gerichtskosten, die Gl&aubiger-
forderungen, die Verweigerung oder der Entzug der
Niederlassung usw. Nicht zu vergessen sind der
Ausschluss aus der Armee (Art. 17 MO), die Verwei-
gerung der Handelsreisendenkarte, der Entzug der
Flhrerbewilligung usw. Weiter ist darauf hinzuweisen,
dass nach Art. 139 ZGB ein entehrendes Verbrechen
als Scheidungsgrund angefiihrt werden kann. Ferner
besteht die Moglichkeit der Enterbung eines Ver-
brechers, sofern sich dieser gegen den Erblasser
schwer vergangen hat.

Fir die Schutzaufsicht bedeutungsvoll ist die Arbeits-
vermittlung, wobei die Frage, ob der Arbeitgeber von
der Strafverblissung Kenntnis erhalten soll, umstritten
ist. Gelernte Arbeiter und Hilfsarbeiter sind leichter
zu vermitteln als Kaufleute und Akademiker. Die
Angst vor der Freiheit, die Feststellung, dass die Strafe
eigentlich erst nach der Entlassung eintrete, diirfen
der Aufmerksamkeit der Schutzaufsicht nicht ent-
gehen. —to.

ein Entwurf zur

Pro Infirmis tagte in Zug

Die Delegiertenversammlung der Vereinigung Pro In-
firmis bereinigte den dem Bundesrat zu unterbreiten-
den Verteiler iiber die bezliglichen Subventionen an
die Gebrechlichenhilfe. Es handelt sich dabei um klei-
nere Betriebsbeitridge an Spezialanstalten. Ein gewisser
Teil der zur Verfliigung stehenden Mittel ist fir ein-
malige ausserordentliche Beihilfen an den Ausbau und
an die Neuschaffung von Hilfsinstitutionen vorgesehen.




	Probleme des Gefängniswesens : Referate und Diskussionen

